
Leistungen für Seniorinnen und Senioren.

Erfahrung zählt.
Seniorinnen
und Senioren
in der IG Metall.

n Ehrungen fü� r Jubilare
Die IG Metall ehrt ihre Seniorinnen und Senio-
ren fü� r langjährige Mitgliedschaft. 
Nähere Informationen gibt es bei der 
IG Metall vor Ort.

n Unterstü� tzung bei Sterbefällen
Beim Tod eines Mitglieds wird gemäß §30 der
Satzung – gestaffelt nach der Dauer der Mit-
gliedschaft – mindestens das 15fache, höchs -
tens das 31,5fache der maßgebenden Beiträge
an die Hinterbliebenen ausbezahlt.
Beim Tod des Lebensgefährten/der Lebensge-
fährtin beträgt das Sterbegeld die Hälfte der
obigen Sätze.

Wir. Die IG Metall – 
Eine Gewerkschaft stellt sich vor!

Mehr wissen über die IG Metall? Unser kosten -

loses Informations-Paket „Wir. Die IG Metall“ 

bietet weitere ausführliche Informationen darü-

ber, wofür wir stehen, was wir bieten und welche 

Leistungen Mitgliedern zustehen.

Kostenlos bestellen unter:

www.igmetall.de/igmetall-Infopaket

Weitere Informationen zur IG Metall unter: 

www.igmetall.de

Muma SEN 2/ 568-37509
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Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
– jenseits der Arbeit im Betrieb.
Drinbleiben in der IG Metall – das lohnt. Trotz-
dem. Oder gerade deshalb.
Zum einen lebt die IG Metall auch vom Wissen und
den Erfahrungen der Älteren, zum anderen setzt
sie sich auch für die Belange von Rentnerinnen
und Rentnern ein. 
Hinter dem Motto: „Gemeinsam für ein gutes
Leben“ stehen über zwei Millionen Mitglieder, die
sich stark machen für gute Bildungs- und Ausbil-
dungsbedingungen, für gute Arbeitsbedingungen
und gerechte Bezahlung, aber auch für gute Le -
bensbedingungen nach und außerhalb der Arbeit.

Zum Beispiel:
• für gute Renten
• für eine gute Gesundheitsversorgung
• für ein solidarisches und gerechtes Gesund-
heitswesen

• für bessere Leistungen und Absicherungen im
Pflegefall

Gemeinsam mit anderen DGB-Gewerkschaften
setzt die IG Metall sich unter anderem ein für
• alternsgerechtes Bauen und Wohnen
• eine öffentliche Infrastruktur, die auch im Alter
Mobilität ermöglicht

Die Einkommenserhöhungen, die die Gewerk-
schaften durchsetzen, nützen auch Renterinnen
und Rentnern. Denn im Regelfall gilt: Ohne Ein-
kommenserhöhung keine Rentenerhöhung.

Über 500.000 Rentnerinnen und Rentner sind Mit-
glied der IG Metall und verleihen unseren Aktivitä-
ten und Forderungen Rückhalt und Legitimation.

Viele sind aktiv. Örtliche Seniorenarbeitskreise
der IG Metall bieten Möglichkeiten für politische
Aktivitäten, sowie geselliges Zusammensein bei
Ausflügen und dem Besuch von kulturellen Veran-
staltungen. Es lohnt sich, bei der zuständigen 
Verwaltungsstelle nachzufragen. 

Darüber hinaus stehen Mitgliedern für einen Bei-
trag von 0,5 Prozent der Rente alle Leistungen der
IG Metall weiterhin zu:

n metallzeitung
Das monatliche Mitgliedermagazin mit in -
teressanten Berichten, Reportagen und nütz -
lichen Tipps und Ratgeberseiten wird auch 
Rentnerinnen und Rentnern zugeschickt.

n Freizeit-Unfallversicherung
Wer in der Freizeit einen Unfall erleidet, erhält 
bei Krankenhausaufenthalt von wenigstens 48
Stunden eine einmalige Entschädigung bis zum

30fa chen des monatl. Mitgliedsbeitrages (maxi-
mal 51,13 Euro pro Tag der stationären Behand-
lung). Im Todesfall erhalten die Hinterbliebenen
den 200fachen Monatsbeitrag. Näheres regelt
§ 26 der IGM-Satzung.Bei der Berechnung der
Leistungen wird ein Min destmonatsbeitrag von
5,11 Euro zugrunde gelegt.

n Rechtsberatung und Rechtsschutz
Nach § 27 der Satzung kann die IG Metall ihren
Mitgliedern, also auch Seniorinnen und Senio-
ren, auf Antrag kostenlos Rechtsberatung und
Rechtsschutz gewähren und zwar bei:
•Prozessen vor den Sozialversicherungsträ-
gern (Deutsche Rentenversicherung, 
Krankenkassen, Arbeitsamt, Berufsgenos-
senschaft und Versorgungsämtern).
•Streitigkeiten aus der Pflegeversicherung,
soweit sie sich gegen gesetzliche Kranken-
kassen richten.

n Unterstü� tzung in Notfällen
Nach § 28 unserer Satzung können Mitglieder,
die in eine außerordentliche Notlage geraten,
auf Antrag eine Unterstü� tzung erhalten.


